
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1969/3/5 5Ob289/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.03.1969

Norm

AO §53 Abs1

Rechtssatz

Hinsichtlich des Ausfalles besteht eine nicht mehr einklagbare Schuld des Ausgleichsschuldners, derentwegen auch die

Eröffnung des Konkurses nicht begehrt werden kann.

Entscheidungstexte

5 Ob 289/68

Entscheidungstext OGH 05.03.1969 5 Ob 289/68

Veröff: EvBl 1969/258 S 394
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